
Wenn Sie grundlos einer Straf-
tat beschuldigt werden, ist 
der Schock groß. Doch gerade 
dann gilt es, ruhig zu bleiben 
und qualifizierte Strafverteidi-
ger:innen zu finden, die helfen, 
sich erfolgreich zu wehren. Mit 
unserem StrafrechtPlus bieten 
wir Ihnen den optimalen Schutz.

Besser miteinander.

StrafrechtPlus Privat
Über jeden Verdacht erhaben

Wir stehen Ihnen zur Seite, ...

• wenn Sie wegen angeblicher Be-
leidigung angezeigt wurden.

• wenn man Ihnen Steuerhinterzie-
hung vorwirft.

• wenn Sie der Urkundenfälschung
bezichtigt werden.

• wenn jemand Sie wegen angebli-
chen Diebstahls anzeigt.

• wenn Ihr Arbeitgeber Ihnen vor-
wirft, bei der Spesenabrechnung
betrogen zu haben.

• wenn Sie wegen angeblichen Stal-
kings angezeigt werden.

• wenn Sie sich als Lehrer:in oder
Erzieher:in gegen den Vorwurf des
sexuellen Missbrauchs Schutzbe-
fohlener verteidigen müssen.

W 1516 10.2025 RR 21012314 510384 7002051206 ROLAND Verkaufsunterlage. Grundlage sind die ARB 2026. Trotz sorgfältiger Prüfung kann eine Gewähr für die Richtigkeit nicht übernommen werden.  
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG · 50664 Köln · Telefon 0221 8277-500 · service@roland-rechtsschutz.de · www.roland-rechtsschutz.de

Wir finden für jeden 
Konflikt eine Lösung 
– für ein besseres Mit-
einander. Rufen Sie
an: 0221 8277‑500.

Gut zu wissen

Diese Übersicht zeigt nur einen Teil 
der Leistungen. Den vollständigen 
Umfang finden Sie in den Versiche-
rungsbedingungen.

Schon gewusst? 

Beim Vorwurf des Vorsatzes 
schützen wir Sie von Anfang 
an – und nicht erst nach einem 
Freispruch. Allerdings ent-
fällt der Versicherungsschutz 
rückwirkend, wenn Sie wegen 
Vorsatz verurteilt werden. Wir 
verzichten aber auf eine Rück-
zahlung der Kosten, wenn das 
Verfahren mit einem Strafbefehl 
beendet wird. 

https://www.roland-rechtsschutz.de/


Vorwürfe, die nur über StrafrechtPlus versichert sind

•	 Sachbeschädigung

•	 Unterlassene Hilfeleistung

•	 Haus- oder Landfriedensbruch

•	 Beleidigung

•	 Verleumdung

•	 Nachstellung (Stalking)

•	 Steuerhinterziehung

•	 Freiheitsberaubung

•	 Verbrechensvorwürfe im Zusammenhang mit der beruflichen, nicht 
selbstständigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit – das gilt auch für eine 
nebenberufliche Tätigkeit als Ärzt:in, wenn der Baustein Angestellte 
Ärzt:innen und Apotheker:innen abgeschlossen ist, oder als Kleinunter-
nehmer:in

•	 Vermögensdelikte

Einfach für Ihren Schutz.  
Gemeinsam einen Schritt voraus.




